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Sachdarstellung und Begründung:

Am 27.09.2022 tagte die Verkehrs- und Radwegeschau mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Neuordnung des Straßenraums in der Hornberg- / Ludwig-Herr-Straße

2. Verbesserung der Führung des Radverkehrs im Bereich der

Ludwigsburger Strasse

3. Ideenwettbewerb für Jugendliche "Dreams und Reality" / Projekt "Sicherung und

Erneuerung der Radwege in Kornwestheim"

4. Anordnung von Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr

Theodor-Heuss-Straße

5. Verschiedenes

Teilnehmer

Frau BM Koch-Haßdenteufel

Herr EBM Güthler

Herr Stadtrat Ergenzinger, CDU

Herr Stadtrat Müller, SPD

Herr Stadtrat Schanz, FDP

Frau Stadträtin Bühler, Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke

Herr Stadtrat Holscheiter, Freie Wähler

Frau Gramlich, ADFC

Herr Hartmann, FB 8

Herr Kübler, FB 8

Herr Maisenhölder, FB 9

Herr Siegel, FB 4

Herr Bühler, ISTW

Herr Christ, Jugendzentrum

Valentin Ulrich, Schüler am ESG
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TOP 1 Neuordnung des Straßenraums in der Hornberg-/Ludwig-Herr-Straße

Sachdarstellung und Begründung:

Der Straßenzug Hornberg- / Ludwig-Herr-Straße liegt in wesentlichen Teilen innerhalb des

Sanierungsgebietes „Südlich Salamander Stadtpark“. Die gestalterische Aufwertung und die

funktionale Verbesserung des öffentlichen Raums wurden vom Gemeinderat in der Sitzung

17.10.2019 als eines der wesentlichen Sanierungsziele beschlossen (Vorlage 222/2019).

Vom Planungsbüro ISTW wurde ein Konzept zur Um- und Neugestaltung des Straßenzugs

entwickelt, das in der Sitzung näher vorgestellt und erläutert werden soll.

Ausgangssituation

Die Streckenlänge zwischen dem Kreisverkehr an der Stuttgarter Straße und der

Zeppelinstraße beträgt rund 1,3 km. Entsprechend der Ergebnisse der in Zusammenhang

mit dem Mobilitätskonzept (MoKo) durchgeführten Verkehrsanalyse wird der Straßenzug als

„Wohnsammelstraße“ von Verkehrsmengen in der Größenordnung 3.300 Fahrzeugen / 24h

in der Hornbergstraße und 3.500 bis 6.100 Fahrzeugen / 24h in der L.-Herr-Straße

beaufschlagt. Der Anteil an Schwerverkehr größer 3,5 to einschließlich Bus ist mit 3% sehr

gering. Der Bereich wird täglich von 110 (Bereich Hornbergstraße) bis 220 Radfahrern / 24h

(Bereich L.-Herr-Straße Nord) genutzt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 40

km/h. Zwischen Heuberg- und Rechbergstraße verkehrt die Buslinie 413 in nördliche

Richtung. Der Straßenzug ist im Bestand gegenüber den seitlich einmündenden Straßen

vorfahrtsberechtigt.

Verkehrliche Konflikte und Defizite, Unfallgeschehen

Trotz der entlang des Straßenzugs vorhandenen unterschiedlichen Defizite und Konflikte, ist

die Hornberg- / L.-Herr-Straße wie die meisten anderen Bereiche in Kornwestheim auch von

ihrem Unfallgeschehen unauffällig.

Hervorzuheben sind vor allem

- Engstellen im Straßenverlauf (Konflikt Pkw / Pkw und Pkw / Bus)

- Teilweise schlechte Sichtbeziehungen an Einmündungsbereichen

- Seitenraumparkierung teilweise weniger als 2m Breite

- Unklare Führung des Radverkehrs (im Seitenraum als „Anderer Radweg“, auf der

Fahrbahn, teilweise kein Angebot)

- Konflikte Fußverkehr / Radverkehr

- Straßenschäden v.a. im Bereich Hornbergstraße, Gehwegschäden im kompletten Verlauf

- Baumquartiere zu klein, Bäume zum Teil in schlechtem Zustand

- Querungsstellen nicht barrierefrei

- FGÜ entsprechen zum Teil nicht den aktuellen rechtlichen Anforderungen (Beleuchtung)

Planungsziele

Das vorliegende Konzept verfolgt das Ziel, die Belange aller Verkehrsteilnehmer

bestmöglich zu berücksichtigen und bestehende Defizite und Konflikte deutlich zu

reduzieren. Klar im Fokus steht hier v.a. auch der Radverkehr, dem künftig ein sicheres und

attraktives Fahren entlang des Straßenzugs ermöglicht werden soll. Ergänzend zu den rein

verkehrlichen Planungszielen wesentlich sind nachhaltige Lösungen in Bezug auf die

vorhandenen Grünstrukturen und die Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Hotspot-

Analyse des Klimopass für diesen Bereich. Aus Sicht des Büros Geo-Net, Hannover stellt

der öffentliche Raum (Straßen, Plätze) mit Blick auf den Klimawandel einen klaren

Handlungsschwerpunkt dar, bei dem über Baumpflanzungen und Teilentsiegelungen der

sich künftig noch verstärkenden Überwärmung entgegengewirkt werden sollte.



Seite 4 von 16

Planerische Annäherung

Für den Straßenzug Hornberg- / L.-Herr-Straße wird gemäß ERA (Empfehlungen für die

Anlage für Radverkehrsanlagen) die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der

Fahrbahn empfohlen. Ausgehend von dieser Empfehlung wurde in einer ersten planerischen

Annäherung untersucht, inwiefern die Integration des Radfahrers auf die Fahrbahn mittels

Angebotsstreifen realisiert werden kann. Klare Erkenntnis ist, dass es aufgrund der dann

notwendigen Verbreiterung von Straßenabschnitten zu einem großen und dauerhaften

Verlust an Bäumen und Stellplätzen kommt. Die Variante wurde nicht weiterverfolgt.

Vorzugsvariante „Mischverkehr und Tempo 30 Zonenregelung“

Die nun vorliegende Vorzugsvariante geht davon aus, den Radfahrer künftig ohne

Angebotsstreifen im Mischverkehr auf der Fahrbahn zu führen. Aus Sicht der Verwaltung

Voraussetzung für diese Variante ist die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

von heute 40 km/h auf künftig 30 km/h.

Der Planfall „Tempo 30 in der Hornberg- / L.-Herr-Strasse“ wurde bereits im Rahmen des

MoKo 2030 untersucht und festgestellt, dass dies unter verkehrsplanerischen

Gesichtspunkten problemlos möglich ist. Zu erwarten ist eine Reduktion der

Fahrzeugmengen im Planbereich durch Verkehrsverlagerungen auf die Stuttgarter Straße,

die aber problemlos aufgenommen werden können.

Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht wesentlich ist die Beachtung der Vorgaben der VwV-

StVO §45. Demnach dient die Einrichtung von Zonenregelungen v.a. dem Schutz der

Wohnbevölkerung sowie der Fußgänger und Radfahrer. Grundlage für die Anordnung einer

Tempo 30-Zone ist eine flächenhafte Verkehrsplanung der Gemeinde. Sicherzustellen ist

u.a. ein leistungsfähiges auch den Bedürfnissen des ÖPNV entsprechendes

Vorfahrtsstraßennetz. Im Straßenzug sollen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild

und reduzierte Fahrbahnquerschnitte umgesetzt werden.

Gegen den Einbezug des Straßenzugs in die bereits in der Umgebung vorhandene

flächenhafte Tempo 30-Zonenregelung bestehen aus Sicht der LVL (Ludwigsburger

Verkehrslinien) unter Beibehalt der heutigen Vorfahrtssituation sowie der Beseitigung von

vorhandenen Engstellen keine Bedenken. Auch die Polizeidirektion Ludwigsburg stimmt

dem Einbezug des Straßenzugs in die Tempo 30 – Zonenregelung zu.

Planungsdetails

a. Abschnitt Hornbergstraße zwischen Kreisverkehr und Einmündung Lembergstraße

Die Kernfahrbahnbreite beträgt ab Einmündung Heubergstraße künftig 6m. Die Parkierung

erfolgt wie im Bestand in Form eingezogener Längsparkierungsstände. Die Breite der

Parkierungsstände v.a. entlang der Nordseite wird von heute 1,8m auf künftig bis zu 2,3m

deutlich verbreitert. Zur Verbesserung der Standortqualität werden einzelne Baumquartiere

auf der Nordseite zu größeren Quartieren zusammengelegt. Die Gehwegbreite liegt hier bei

ca. 1,5m. Barrierefreie Übergänge ermöglichen künftig an Einmündungsbereichen die

Querung der Fahrbahn. Die heute auf Höhe der KiTa vorhandene Fußgängerampel bleibt

erhalten. Die Südseite bleibt im Wesentlichen konzeptionell unverändert. Die Gehwegbreite

beträgt hier in wesentlichen Teilen 3m. Durch die Neuplanung wird die Anzahl der

Stellplätze gegenüber dem Bestand leicht erhöht. Auch die Anzahl an Baumstandorten kann

von heute 52 auf künftig 66 erhöht werden. Durch die Anlage von Baumquartieren kommt

es auch zu einer Entsiegelung von heute asphaltierten Bereichen.
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b. Abschnitt zwischen Einmündung Lemberg-/ und Rosensteinstraße

Die heutige Linksabbiegespur in Richtung Hornbergdurchlass entfällt künftig. Der so

gewonnene Platzraum ermöglicht die Neuordnung der Seitenräume durch

Baumpflanzungen und die Anlage von eingezogenen Längsparkierungsständen. Statt heute

31 Bäumen können in diesem Abschnitt 55 Standorte umgesetzt werden. Durch die Anlage

von Baumquartieren kommt es auch zu einer Entsiegelung von heute asphaltierten

Bereichen. Die Anzahl an Stellplätzen verringert sich gegenüber dem Bestand um 6 Stück.

Mit der durchgängigen Kernfahrbahnbreite von 6m wird die im Bestand v.a. aus Sicht des

ÖPNV problematische Engstelle zwischen Einmündung Breslauer und Rosensteinstraße

aufgelöst. Die Gehwegbreiten liegen in diesem Abschnitt zwischen 2 und 2,3m, barrierefreie

Details erleichtern künftig an den einmündenden Straßen die Querung der Fahrbahn. Die

auf Höhe der Rosensteinstraße vorhandenen FGÜ („Zebrastreifen“) werden überarbeitet

und an gesetzliche Anforderungen angepasst, bleiben aber erhalten.

c. Abschnitt zwischen Einmündung Rosensteinstraße und Hohenstaufenallee

Wie in den anderen Abschnitten wird die Kernfahrbahnbreite auch hier auf 6m festgelegt.

Die Parkierung erfolgt in Form eingezogener Längsparkierungsstände. In diesem Abschnitt

wird klar zugunsten der Verbesserung und nachhaltigen Sicherung von Baumstandorten

abgewogen. Im Bestand vorhanden sind 36 Bäume, die aber in großen Teilen in viel zu

kleinen Quartieren stehen. Wurzelaufbrüche und andere Gehwegschäden sind die sichtbare

Konsequenz der beengten Platzverhältnisse. Mit Umsetzung der Planung können in diesem

Bereich 35 Baumstandorte realisiert werden. Die für die nachhaltige Sicherung von

Baumquartieren erforderliche Fläche geht zu Lasten der Anzahl von Parkierungsständen.

Von heute 40 reduziert sich die Anzahl an Längsparkern auf 24. Durch Aktivierung heute

ungenutzter Flächen bestehen aus Sicht der Verwaltung auf den angrenzenden

Privatgrundstücken im Bedarfsfall Möglichkeiten, private Stellplätze anzulegen.

d. Abschnitt zwischen Hohenstaufenallee und Zeppelinstraße

Auch dieser Abschnitt wird bis zur Einmündung Rosenstraße analog der anderen Abschnitte

umgestaltet. Künftig eingezogene Längsparkierer mit einer Breite von 2,3m werden

gegliedert durch Baumstandorte. Auch künftig stehen wie im Bestand 16 Stellplätze zur

Verfügung. Die Anzahl an Baumstandorten reduziert sich von heute 15 auf künftig 13. Der

Seitenraum ist mit Breiten größer 2,2m ausreichend dimensioniert. Der Knotenpunkts-

bereich zwischen Rosenstraße und Zeppelinstraße bleibt wie im Bestand erhalten.

Stellplatz- und Baumbilanz

Fast man alle Abschnitte zusammen so ergibt sich in Bezug auf Stellplätze und Bäume

folgende Bilanz:

Stellplätze Bestand: 152 Stellplätze Planung: 134

Bäume Bestand: 134 Bäume Planung: 169

Anzumerken ist, dass zur Umsetzung der Planung zumindest teilweise vorhandene Bäume

gefällt werden müssen. Neue Standorte sollen so ausgebildet werden, dass den Bäumen

künftig deutlich verbesserte Wachstums- und Lebensbedingungen zur Verfügung stehen.

Weiteres Vorgehen

Die mit einer Streckenlänge von 1,3km sehr umfassende Maßnahme ist im Bereich des

Sanierungsgebiets „Südlich Salamander-Stadtpark" grundsätzlich förderfähig. Für die zu

erwartenden Förderfähigen Kosten ist bis zu einer Förderobergrenze von 250 Euro/qm von

einem finanziellen Zuschuss von 60% auszugehen. Die Grobkosten müssten in einem

nächsten Schritt ermittelt werden.
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Der genaue Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahme ist mit den Stadtwerken

abzustimmen. Gemäß aktueller Informationen ist seitens der Stadtwerke vorgesehen, die

Fernwärmeleitung zwischen der Zeppelinstraße und dem Abzweig Richtung

Hornbergdurchlass im kommenden Jahr zu verlegen. Inwiefern sich hierdurch zeitliche und

finanzielle Synergien mit den Tiefbaumaßnahmen ergeben muss geprüft werden.

In einem nächsten Schritt vorgesehen ist, die Planungsüberlegungen auf der Grundlage der

Bewertung der Mitglieder der Verkehrs- und Radwegschau in den gemeinderätlichen

Gremien vorzustellen.

Gang der Beratung:

Herr Kübler führt in das Thema ein. Herr Bühler vom Büro ISTW Planungsgesellschaft mbH

erläutert die Planungen.

Herr Stadtrat Ergenzinger erklärt, dass die CDU-Fraktion mit der Tempo-Reduzierung nicht

mitgehen wird. Er selber könne sich auch nicht vorstellen, dass der ÖPNV dadurch Vorteile

haben soll, da ja durch die Radfahrer auf der Fahrbahn zusätzliche Hindernisse entstehen

würden. Er fordert, dass das Projekt noch ausführlich im Gemeinderat diskutiert wird.

Darüber hinaus bezweifelt er, dass der landwirtschaftliche Verkehr ohne die

Linksabbiegespur aus der Ludwig-Herr-Straße in die Hornbergstraße Richtung

Hornbergdurchlass fahren kann.

Herr Stadtrat Müller bemängelt, dass die Maßnahme „Querung Ludwig-Herr-Straße Höhe

Hohenstauffenallee“ nicht mit diesem Projekt verbunden worden ist.

Frau Stadträtin Bühler regt an, die anstehende Verlegung der Erdwärmeleitungen mit dieser

Maßnahme zu koppeln. Sie hält die vorgeschlagene Einbeziehung in die Tempo-30-Zonen

sowohl für die Radfahrer als auch für die Anwohner für sinnvoll. Sie tue sich allerdings

schwer mit der Fällung von Bäumen, da es in Zeiten längerer Trockenphasen schwer sei

junge Bäume aufzuziehen.

Herr Stadtrat Holscheiter weist darauf hin, dass bei Sperrungen der Stuttgarter Straße der

Umleitungsverkehr über die Hornbergstraße/Ludwig-Herr-Straße fahren würde.

Frau Gramlich hält die vorgestellte Planung für gut. Die Wohnqualität in den betroffenen

Bereichen würde dadurch deutlich aufgewertet.

Herr Stadtrat Schanz hält es für dringend erforderlich in diesem Bereich etwas zu tun. Er

regt an, an den Übergängen „geriffelte“ Steine einzubauen, um das Queren für

Sehbehinderte zu vereinfachen.

Die Verkehrs- und Radwegeschau nimmt die Maßnahme zur Kenntnis und befürwortet sie

mehrheitlich.
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TOP 2 Verbesserung der Führung des Radverkehrs im Bereich Ludwigsburger Straße

Sachdarstellung und Begründung

Für den rund 400m langen Streckenabschnitt der Ludwigsburger Straße zwischen dem

Bereich „Wette“ im Süden und dem Anschluss an die „Alte B27“ im Norden wurden den

Mitgliedern der Verkehrs- und Radwegeschau erstmalig in der Sitzung im Oktober 2019

mögliche Ansätze für eine Verbesserung der Führung des Radverkehrs vorgestellt.

Ging man beim Vorentwurf 2019 davon aus, den Radverkehr sowohl in nördliche als auch

südliche Fahrtrichtung gemeinsam mit dem Kfz auf einem Radschutzstreifen (RSS, nicht

benutzungspflichtig, überfahrbar) mit einer Breite von 1,5m zu führen wurden die

Planungen in einem nächsten Schritt auf Anregung aus der Mitte des Gremiums mit dem

Ziel der Erhöhung der Sicherheit für den Radfahrer überarbeitet.

Die nachfolgend in der Sitzung der Verkehrs- und Radwegschau am 29.06.2021 vorgestellte

Planung sah vor, den Radfahrer in nördliche Richtung künftig auf einem Radfahrstreifen

(RFS, benutzungspflichtig, nicht überfahrbar) mit einer Breite von 1,85m zu führen. Im

Unterschied zur Planung aus 2019 kann dem Radverkehr so bergauf ein etwas breiterer und

vom restlichen Fahrbahnbereich über eine durchgezogene Markierung klar separierter

„Schutzraum“ angeboten werden. Bergab in Richtung Wette kann ein Radfahrstreifen aus

platzräumlichen Gründen nicht durchgängig realisiert werden.

Radfahrstreifen (RFS) Radschutzstreifen (RSS)

Um sich mittel- und langfristig alle Planungsoptionen offen zu halten wurde vom Gremium

angeregt zu prüfen, inwiefern mit dieser Lösung auch die Anforderungen an eine

grundsätzlich denkbare Radschnellwegeverbindung entlang der rd. 3,8 km langen Nord-

Süd-Achse Ludwigsburger Straße / Stuttgarter Straße zwischen GdF-Knoten im Norden und

dem südlichen Stadtausgang erfüllt werden können.

Die vom beauftragten Planungsbüro ISTW, Ludwigsburg entsprechend weiter vertieften

Planungsüberlegungen werden von Vertretern des Büros in der Sitzung näher erläutert.



Seite 8 von 16

Ausgangssituation

Auf dem rd. 450m langen Streckenabschnitt gilt seit Ende 2020 die zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Entsprechend der Analyse des MoKo 2030 aus dem

Jahr 2014 liegt der DTVw bei rd. 9.000 Fahrzeugen. Der Streckenabschnitt ist Bestandteil

des Verlaufs der Buslinien 413 und 415. Der Anteil des Schwerverkehrs einschließlich Bus

beträgt rd. 3%.

Im Bestand ist die Ludwigsburger Straße sowohl auf der Ost- als auch Westseite von

zahlreichen Grundstücksein- und -ausfahrten gekennzeichnet. Im Bereich zwischen der

Sofienstraße und der Lange Straße ist das Parken in gekennzeichneten Flächen

ausschließlich auf der Ostseite zulässig. Nördlich der Sofienstraße darf in weiten Teilen

beidseitig parkiert werden. Insgesamt stehen rund 22 (Ostseite) + 11 (Westseite) = 33

Stellplätze im Straßenraum zur Verfügung.

Der Straßenquerschnitt unterscheidet sich je nach Streckenabschnitt und ist insbesondere

nördlich der Sofienstraße für einen flüssigen Begegnungsverkehr Bus/Pkw zu schmal. Diese

Situation wird auch von der LVL immer wieder kritisiert.

Die Gehwegbereiche sind im Bestand unterschiedlich dimensioniert. Vor allem entlang der

Ostseite der Ludwigsburger Straße liegen die Gehwegbreiten mit 3 - 3,5m aber teilweise

deutlich über der normalerweise üblichen Breite.

Planungsüberlegungen Ostseite

Vorgeschlagen wird, den Radfahrer mit Fahrtrichtung Nord (Ludwigsburg) künftig auf einem

benutzungspflichtigen Radfahrstreifen (RFS) mit einer Breite von 2,0m zu führen. Da

Radfahrstreifen mit einer durchgezogenen Markierung (Breitstrich) vom restlichen

Fahrbahnbereich getrennt sind und vom Kfz nicht beansprucht werden dürfen kann so dem

Radverkehr in bergauf-Richtung ein eigener Schutzraum angeboten werden. Im

Knotenpunktsbereich Pflugfelder Straße endet der RFS in Form einer vorgezogenen

Aufstellfläche. Der Radfahrer bekommt hier eine separate Signalisierung um ihn mit

zeitlichem Vorsprung gegenüber dem Kfz gesichert über den Knotenpunkt zu führen.

Zur Umsetzung der Planung muss in Gänze auf die entlang der Ostseite im Bestand

vorhandenen 22 Stellplätze verzichtet werden. Weiter erforderlich ist, den ostseitigen

Gehweg von heute 3-3,5m auf künftig durchgehend ca. 2,3m zurückzubauen.

Planungsüberlegungen Westseite

Vorgeschlagen wird, den Radfahrer mit Fahrtrichtung Süd (Wette) künftig ab Einmündung

Ludwigstraße auf einem überfahrbarer Radschutzstreifen (RSS) mit Breiten zwischen 2m im

nördlichen Bereich und 1,75m im südlichen Bereich zu führen. Die Kernfahrbahnbreite

variiert aufgrund der platzräumlichen Verhältnisse zwischen 6,5m im nördlichen Abschnitt

und 5,5m im Bereich des Knotenpunkts Wette. Hier muss im Begegnungsfall Bus / Bus der

motorisierte Verkehr Teile dieses Radschutzstreifens beanspruchen. Die Lage der

Bushaltestelle wird zur Sicherstellung von Sichtdreiecken etwas nach Süden verschoben,

die Haltestelle dann entsprechend der Vorgaben barrierefrei errichtet.
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Zur Umsetzung der Planung muss in Gänze auf die entlang der Westseite im Bestand

vorhandenen 11 Stellplätze verzichtet werden. Der westseitige Gehweg verbleibt in

wesentlichen Teilen wie im Bestand mit Breiten zwischen 2,7m und 1,9m.

Exkurs Radschnellwegeverbindung

Entsprechend der Ergebnisse der vom Landkreis beauftragten Machbarkeitsstudie für eine

Radschnellwegeverbindung Bietigheim – Ludwigsburg – Kornwestheim – Stuttgart verläuft

eine grundsätzlich denkbare Verbindung durch Kornwestheim entlang der Alten B27 –

Ludwigsburger Straße / Stuttgarter Straße. Gemäß den Qualitätsstandards für

Radschnellwegeverbindungen des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg müssen

Radschnellwege eine Mindestbreite von 3m im Einrichtungsverkehr aufweisen. Diese

Anforderung ist auf mindestens 80% der Streckenlänge einzuhalten. Auf 20% der

Streckenlänge kann auch ein sogenannter „Reduzierter Standard“ umgesetzt werden.

Innerorts muss dann ein Radfahrstreifen (RFS) eine Mindestbreite von 2m aufweisen, ein

Radschutzstreifen (RSS) muss mindestens 1,5m breit sein. Die vorliegenden Planungen

berücksichtigen diesen Sachverhalt, sodass Stand heute davon ausgegangen werden kann,

dass die Planung der etwaigen Ausweisung eines Radschnellwegs entlang der

Ludwigsburger Straße nicht entgegensteht.

Knotenpunkt Pflugfelder Straße

In den Planunterlagen dargestellt ist auch ein möglicher Lösungsansatz für den

Knotenpunkt Pflugfelder Straße. Kernpunkt der Überlegung ist die Ein- / Ausleitung des

Radverkehrs in / aus dem Seitenraum entlang der Alten B27.

Grundsätzlich denkbar ist, den Radverkehr über entsprechende Markierungen über den

Knotenpunkt zu führen. Vollflächige Rotmarkierungen sind hier auch mit Blick auf die

Verkehrssicherheit sicher sinnvoll.

Mit dem Ziel Konflikte mit wartenden Fußgängern zu vermeiden wird der Radfahrer in

Fahrtrichtung Ludwigsburg künftig nördlich der Signalanlage in den Seitenraum eingeleitet.

Diese auch für Radschnellwege empfohlene Regellösung hat zur Konsequenz, dass ein

Baum gefällt werden muss. Die Fällung wäre mit der Straßenbauverwaltung als Eigentümer

abzustimmen.

Aus Fahrtrichtung Ludwigsburg erfolgt die Ausleitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn im

Nahbereich der Lichtsignalanlage. Baumfällungen sind hier nicht erforderlich. Im

Knotenpunktsbereich Pflugfelder Straße wird eine vorgezogene Aufstellfläche realisiert. Der

Radfahrer bekommt hier eine separate Signalisierung um ihn mit zeitlichem Vorsprung

gegenüber dem Kfz gesichert über den Knotenpunkt zu führen.

Radfahrern entlang der Ludwigsburger Straße mit Fahrtrichtung Pflugfelder Straße „West“

und „Ost“ könnte ein sogenanntes „Indirekt-Linksabbiegen“ mit separater Signalisierung

ermöglicht werden.

Beobachtungen zeigen, dass es am Knotenpunkt v.a. in West-Ost-Richtung immer wieder zu

Rückstausituationen des Kfz-Verkehrs kommt. Maßgeblich verantwortlich hierfür ist die

Geometrie des Knotenpunkts und die Tatsache, dass dem Kfz in der westlichen Pflugfelder

Straße nur eine gemeinsame Fahrspur für Rechtsabbieger, Geradausverkehre und

Linksabbieger zur Verfügung steht.
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Denkbarer Lösungsansatz zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts ist,

dem Kfz künftig auch ausfahrend aus dem westlichen Ast der Pflugfelder Straße einen

separaten Linksabbieger in Richtung Ludwigsburg anzubieten. Damit entfällt die Möglichkeit

an dieser Stelle einen sogenannten ARAS (Aufgeweiteten Radaufstellstreifen) vorzusehen.

Zur Umsetzung des neuen Linksabbiegers wäre der nördliche Fahrbahnrand anzupassen.

Hierdurch entfallen ca. 4 Stellplätze. Der zusätzlich entfallende Baum kann im Nahbereich

ersetzt werden.

Finanzierung - Förderung der Maßnahme im Rahmen des LGVFG-RuF

Zur Finanzierung der Maßnahme wurde im August 2021 ein Antrag auf Aufnahme in das

Förderprogramm gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Rad- und

Fußverkehr (LGVFG-RuF) gestellt. Mit Anschreiben vom 27.04.2022 hat das

Regierungspräsidium die Stadt Kornwestheim über die Aufnahme in das Förderprogramm

informiert. Bei Vorläufigen zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 1,36 Mio. Euro kann die

Stadt Kornwestheim mit Vorläufigen Zuwendungen in Höhe von 929.000,- Euro rechnen.

Entsprechend der Förderrichtlinien muss der formale Förderantrag bis spätestens

23.05.2023 beim RP eingereicht werden. Die Gesamtkosten müssen in der Fortfolge sicher

insbesondere mit Blick auf die allgemeinen Baukostensteigerungen von derzeit 10-15%

geprüft werde.

Weiteres Vorgehen / Ausblick

Mit dem Ziel den Förderantrag bis Mai 2023 beim RP einzureichen wäre die Maßnahme in

einem nächsten Schritt in den gemeinderätlichen Gremien zu diskutieren und noch in 2022

zu beschließen. Dieser Beschluss wäre Grundlage für Ausarbeitung der Entwurfsplanung

und Kostenberechnung, die bis Mai 2023 beim RP eingereicht werden muss. Mit der

Bewilligung der Maßnahme kann dann im Laufe des Jahres 2023 gerechnet werden.

Der Zeitplan für die Maßnahme muss noch mit den Stadtwerken abgestimmt werden, die

Umsetzung erfolgt dann in mehreren Schritten. Im Jahr 2024 könnte zunächst die Ostseite

der Ludwigsburger Straße bis zum Knotenpunkt Pflugfelder Straße umgebaut werden. Im

Jahr 2025 wäre dann der Umbau im Bereich des Knotenpunkts selbst sowie der Westseite

der Ludwigsburger Straße denkbar.

Planungsperspektive

Die für die Ludwigsburger Straße vorgeschlagene Führungsform des Radverkehrs im

Mischverkehr auf der Fahrbahn bildet die Grundlage für weitere Planungsüberlegungen

zwischen Knotenpunkt Zeppelin- /Johannesstraße und dem Bereich Wette. Im Sinne einer

konsequenten und schlüssigen Führung soll dem Radfahrer perspektivisch auch hier ein

Angebot im Fahrbahnbereich gemacht werden. Erste Vorstudien zur Führung des

Radverkehrs in diesem Abschnitt wurden bereits in Zusammenhang mit den Überlegungen

zur Einrichtung eines Kreisverkehrs am KP Stuttgarter Straße / Zeppelin- / Johannesstraße

erarbeitet.

Die Vorstudien haben deutlich gezeigt, dass analog zum Bereich der Ludwigsburger Straße

auch hier der Bestand von engen platzräumlichen Verhältnissen geprägt ist, die bei der

Planung Kompromisse erfordern. Die Verwaltung wird die Vorstudien auch unter dem

Blickwinkel eines denkbaren Radschnellwegs im kommenden Jahr aktualisieren und in die

Verkehrs- und Radwegeschau einbringen.
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Gang der Beratung:

Herr Kübler führt in das Thema ein. Herr Bühler vom Büro ISTW Planungsgesellschaft mbH

erläutert die Planungen und teilt mit, dass der Umbau einer späteren Umgestaltung zu

einem Radschnellweg nicht entgegen stehen würde.

Frau Stadträtin Bühler bittet darum, geeignete Standorte für Bushaltestellen zu finden, die

den Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprechen. Darüber hinaus regt sie an, für die

Gehwege Drainaspahlt zu verwenden.

Herr Stadtrat Ergenzinger sieht den Wegfall von 33 Stellplätzen sehr kritisch. Die CDU-

Fraktion kann der Planung nur teilweise folgen. Sollte an dieser Stelle die Realisierung des

Radschnellweges nicht mehr möglich sein, würde die CDU-Fraktion die Planungen komplett

ablehnen.

Er bittet auch um Auskunft, wo Anlieferungsdienste und Handwerker zukünftig halten bzw.

Parken können.

Herr Bühler erläutert, dass ein Halten weiterhin möglich ist, Parken zukünftig aber verboten

sein wird. Auf den meisten Grundstücken im Planungsbereich könnten aber durch die

Eigentümer zusätzliche Parkplätze eingerichtet werden. Herr Stadtrat Ergenzinger fordert

zunächst eine ausführliche Diskussion im Gemeinderat, bevor über das Thema entschieden

werde.

Stadträtin Bühler bittet die Verwaltung dem Gemeinderat darzustellen, auf welchen

Privatgrundstücken keine Stellplätze geschaffen werden können.

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke tragen die Planungen mit.

Stadtrat Schanz erklärt, dass sich die FDP-Fraktion noch eine Meinung bilden müsse.

Stadtrat Holzscheiter sieht den Wegfall von 33 Parkplätzen kritisch.

Die Verkehrs- und Radwegeschau nimmt die Maßnahme zur Kenntnis und befürwortet sie

mehrheitlich.

TOP 3 Ideenwettbewerb für Jugendliche „Dreams und Reality / Projekt „Sicherung und

Erneuerung der Radwege in Kornwestheim“

Sachdarstellung und Begründung:

Was ist „Dreams und Reality“?

Der Projektwettbewerb "Dreams & Reality" ist ein Baustein der Jugendbeteiligung der

Abteilung Jugend der Stadt Kornwestheim. In 2013 von der Abteilung Jugend entwickelt,

erstmals 2014 durchgeführt und wird seitdem jährlich (außer 2020) angeboten. Der

Wettbewerb verfolgt das Ziel, Ideen, die Jugendliche für Jugendliche haben, zu realisieren.

Oft haben Jugendliche Wünsche oder Ideen für ihre Stadt, an die Erwachsene gar nicht

denken. Genau da setzt „Dreams & Reality“ an.

Mitmachen können Kinder und Jugendliche, die mindestens 11 Jahre alt sind und in

Kornwestheim wohnen. Sie können sich mit Projekten bewerben, die sie selbst – mit

Unterstützung der Abteilung Jugend – umsetzen wollen. Wichtig dabei ist, dass die Projekte

nicht nur den Bewerber/-innen selbst, sondern auch anderen Kindern und Jugendlichen
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zugutekommen und möglichst innerhalb dieses Jahres verwirklicht werden können. Zur

Umsetzung der eingegangenen Projekte steht ein Gesamtbudget von 2.000 EUR zur

Verfügung.

Die Projekte selbst können ganz unterschiedlich sein. Sie können sich auf soziale,

sportliche, kulturelle oder allgemein gesellschaftliche Gebiete beziehen.

Bisher wurden 2022 folgende Projekte umgesetzt:

• Verschönerung der Mauer an den Fahrradständern am Ernst-Sigle-Gymnasium (ESG)

mit einem Graffiti-Workshop

• Kreativworkshop für Mädchen im JuZ

• Verschönerung der Mädchentoiletten im ESG

Folgende Projekte befinden sich noch in der Umsetzung:

• Verschönerung der Mädchentoiletten an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (PMHS)

• Sicherung und Erneuerung der Radwege in Kornwestheim

Das Projekt „Sicherung und Erneuerung der Radwege“ von Valentin Ulrich und Fady

Riabi

Die Schüler des ESG möchten mit dem Projektantrag erreichen, dass einige Radwege in

Kornwestheim noch einmal auf Sicherheit und Sichtbarkeit überprüft und verbessert

werden. Dazu haben Sie sich einige Stellen ausgesucht, die auf ihren täglichen Wegen zur

Schule und zum Sport liegen, an denen sie sich unsicher fühlen.

Diese Stellen haben sie am 9.Mai 2022 bei einer von der Abteilung Jugend organisierten

Begehung den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern gezeigt.

Hier waren dabei:

Herr Kübler, Fachbereich Planen und Bauen

Herr Siegel, Fachbereichsleiter Recht, Sicherheit und Ordnung

Herr Maisenhölder, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen

Herr Christ, Abteilung Jugend , JuZ, Projektpate

Frau Solander-Popovic, Abteilung Jugend

Bei der Begehung wurden 5 Orte besichtigt, die Valentin und Fady herausgesucht hatten:

1. Karl-Joos-Straße/Ecke Beethovenstraße:

Hier wünschen sich die Jugendlichen einen separaten Fahrradweg oder eine –spur sowie

den Wegfall der Parkplätze am Straßenrand. Aktuell wird auf beiden Seiten geparkt,

dadurch ist die Straße sehr beengt. Radfahrer/-innen fühlen sich unsicher und weichen auf

den Gehweg aus.

2. Radweg Stuttgarter Straße/Ecke Karlstraße:

Auf dem Abschnitt ab der Kreuzung Johannesstraße bis Kreuzung Karlstraße soll die

Markierung erneuert werden, da sie nur noch an wenigen Stellen deutlich sichtbar ist. Dies

verunsichert beim Fahrradfahren.
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3. Ludwigsburger Straße /Einmündung Ulrichstraße:

Insbesondere der Fahrradweg an der Ludwigsburger Straße wird von den beiden Schülern

als sehr unsicher empfunden. Von Ludwigsburg kommend endet die Markierung des

Radweges und führt auf die Straße. Verkehrsteilnehmer, die aus der Ulrichstraße kommen,

können Radfahrer erst sehr spät erkennen und das Hinweisschild auf den kreuzenden

Radweg steht sehr weit vorne. Der Wunsch ist, die Markierung des Radweges über die

Ulrichstraße hinaus zu verlängern.

4. Ludwigsburger Straße/Pflugfelder Straße:

Die Jugendlichen bemängeln, dass es keinen Radweg von der Pflugfelder Straße gerade

aus und zurück über die Ludwigsburger Straße hinaus gibt. Dieser sollte eingerichtet

werden oder zumindest eine Radhaltespur direkt an der Kreuzung vor den Autos installiert

werden.

5. Stuttgarter Straße/Einmündung aus Friedrich-Siller-Straße:

Die Jugendlichen weisen darauf hin, dass die Radwege die Einmündungsstraße Friedrich-

Siller-Straße kreuzen. Es herrsche dabei große Unfallgefahr. Es soll ein Hinweisschild

angebracht werden, das auf Radfahrer hinweist.

Diese Ideen und ihre Motivation, sich für die Verbesserung der Radwege in Kornwestheim,

insbesondere für Kinder und Jugendliche einzusetzen, möchten Valentin und Fady gerne in

der Sitzung kurz erläutern. Sie werden dabei von Herrn Dominik Christ, Mitarbeiter des

Jugendzentrums (JuZ) und Projektpate, begleitet.

Gang der Beratung:

1. Karl-Joos-Straße / Ecke Beethovenstraße

Aus der Mitte des Gremiums wird auf die vielfältigen und komplexen Verkehrsbeziehungen

am Knotenpunkt Jakob-Sigle-Platz / Beethovenstraße / Karl-Joos-Straße hingewiesen. Von

Frau Stadträtin Bühler wird angeregt den Bereich einer vertiefenden planerischen

Untersuchung zu unterziehen.

2. Radweg Stuttgarter Straße / Ecke Karlstraße

Herr Siegel weist darauf hin, dass der Bereich mit VZ 239 und VZ 1022-10 (Fußgänger,

Radfahrer frei) beschildert ist. Markierungen im Gehwegbereich sind somit unzulässig. Die

Reste alter Markierungen müssten entsprechend entfernt werden. Von Herrn

StR Holzscheiter wird darauf hingewiesen, dass der Seitenraum klar dem schutzbedürftigen

Fußgänger als schwächstem Verkehrsteilnehmer zugeordnet ist und Radfahrer bei Nutzung

des Bereichs entsprechend Rücksicht nehmen müssen.

3. Ludwigsburger Straße / Einmündung Ulrichstraße

Herr Bühler stellt dar, dass aufgrund der platzräumlichen Situation aus der Ulrichstraße

kommende Fahrzeuge weit in den Knotenpunkt der Ludwigsburger Straße einfahren

müssten um einen Sichtbezug zum Verkehr auf der Ludwigsburger Straße aufbauen zu

können. Diese Situation soll mit der Neugestaltung der Ludwigsburger Straße verbessert

werden. Frau Gramlich regt an, zusätzlich zur Beschilderung bis zum Umbau durch ein

Piktogramm im Knotenpunktbereich auf bergab fahrende Radfahrer hinzuweisen.
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Herr Ergenzinger und Herr Müller regen an, zu Gunsten der Sicherheit auf die östlichen

Parkplätze in der Ludwigsburger Straße zwischen der Lange Straße und Sofienstraße zu

verzichten. Frau Gramlich schlägt Piktogramme in der Ludwigsburger Straße auf Höhe

Einmündung Ulrichstraße vor.

4. Ludwigsburger Straße / Pflugfelder Straße

Dieser Punkt wird im Rahmen der Neugestaltung der Ludwigsburger Straße berücksichtigt.

5. Stuttgarter Straße / Einmündung Friedrich-Siller-Straße

Herr Siegel verweist auf Punkt 2. Die Situation sei identisch, auch hier müsse die

vorhandene Markierung geprüft und ggf. demarkiert werden. Auch ein Piktogramm im

Knotenpunktsbereich sei grundsätzlich vorstellbar.

TOP 4 Anordnung von Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße

Sachdarstellung und Begründung:

Aus der Bevölkerung und aus dem Gemeinderat erreicht die Verwaltung immer wieder der

Wunsch, am Kreisverkehr in der Theodor-Heuss-Straße Fußgängerüberwege (FGÜ’s)

anzuordnen. Hintergrund sei das hohe Aufkommen an Fahrzeugen und querenden

Fußgängern, insbesondere Kinder.
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Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, Baden-Württemberg fußgängerfreundlicher zu gestalten

und die Fortbewegung insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit

Mobilitätseinschränkungen sicherer und angenehmer zu machen. Mit der Aktualisierung des

Einführungserlasses zu den Richtlinien für FGÜ‘s hat das Land die Voraussetzung

geschaffen, die Einsatzbereiche von Zebrastreifen zu erweitern. U.a. sind diese bei

besonders Schutzbedürftigen, bei Haltestellen sowie in Straßen ohne gesicherte

Überquerungsmöglichkeit in zumutbarer Entfernung schon bei 0 – 50

Fußgängern/Spitzenstunde und 200 – 300 Fahrzeugen/Spitzenstunde möglich.

Südlich des vorgenannten Kreisverkehrs befinden sich die Osthalle, das Alfred-Kercher-Bad,

der Ratio-Bau und die Realschule. Nördlich des Kreisverkehrs liegt das Einkaufszentrum am

Kimry-Platz und der Wohnpark Neckarstraße.

Ohne dass offizielle Zahlen vorliegen liegt es auf der Hand, dass an dem Kreisverkehr

zahlreiche Kinder und auch ältere Menschen die Fahrbahnen queren. Laut Verkehrszählung

beträgt das Fahrzeugaufkommen in der Neckarstraße rd. 7.500 Fahrzeuge/Stunde und in

der Theodor-Heuss-Straße (westl. des Kreisverkehrs) rd. 17.000 Fahrzeuge/Tag. Damit

liegen nach Auffassung der Straßenverkehrsbehörde die Voraussetzungen für die

Anordnung von FGÜ‘s an dieser Stelle vom Grundsatz her vor.

Am westlichen Abzweig befindet sich in unmittelbarem Anschluss an den Kreisverkehr eine

beidseitige Bushaltestelle. Da ein FGÜ nicht über eine Bushaltestelle geführt werden darf,

wäre an dieser Stelle derzeit keine Anordnung eines FGÜ möglich.

An den anderen Abzweigungen werden parallel zu den Fußgängern auch die Radfahrer über

die Fahrbahnen geführt.

Hier wäre zu prüfen, ob im Falle der Anordnung von FGÜ‘s die Radfahrer weiterhin parallel

zum Fußgänger über die Fahrbahnen geführt werden können oder ob sie die FGÜ‘s

mitnutzen und damit absteigen müssten. Alternativ wäre auch zu prüfen, ob die

Fahrradfahrer auf der Fahrbahn durch den Kreisverkehr geführt werden können.

Die Verwaltung hält es daher für erforderlich, eine entsprechende Verkehrsplanung in

Auftrag zu geben. Diese Planung wird sich auch mit der Frage beschäftigen, ob die

Bushaltestellen verlegt werden können.
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Die Kosten dafür belaufen sich laut Schätzung des Fachbereichs Planen und Bauen auf ca.

5.000 Euro/netto.

Gang der Beratung:

Herr Siegel führt in das Thema ein und erläutert die Sitzungsvorlage.

Die Verkehrs- und Radwegeschau empfiehlt einstimmig die Beauftragung einer

Verkehrsplanung zur Anlage von Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr Theodor-Heuss-

Straße.

TOP 5 Verschiedenes

Herr Stadtrat Holzscheiter erkundigt sich nach den Hintergründen des provisorischen

Fußgängerüberwegs in der Neckarstraße.

Herr Maisenhölder erläutert, dass dies mit der dortigen Baumaßnahme zusammenhängen

würde.

Frau Stadträtin Bühler bittet um Prüfung, ob in der Stuttgarter Straße Höhe Rechbergstraße

analog zur „REWE-Kreuzung“ ebenfalls ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden kann.

Herr Siegel sagt eine Prüfung der Anfrage zu.

Herr Stadtrat Schanz teilt mit, dass in der Westrandstraße Höhe Wassertum der

Mittelstreifen verblasst sei.

Herr Maisenhölder wird das prüfen und ggfls. Eine Erneuerung der Markierung veranlassen.

Herr Stadtrat Holzscheiter hält den Gehweg in der Eastleighstraße in Höhe der

Glascontainer für zu schmal und regt an, diesen zu verbreitern.

Herr Maisenhölder erklärt, dass der Fußweg teilweise durch Überwuchs in seiner Breite

eingeschränkt ist. Vom FB9 ist vorgesehen, den Fußweg von der Beethovenstraße in

Richtung Norden durchgängig auf 2m auszubauen. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt

werden.


